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Die weiteren Module für die Weiterbildung (gem. BKrFQG):

Eco-Training

Eine wirtschaftliche 
Fahrweise bedeutet  
sinkenden Kraftstoff- 
verbrauch und geringe-
ren Verschleiß. Durch 
Eco-Trainings können 
daher erhebliche  
Einsparpotenziale  
realisiert werden.

Markt und Image

Der Fahrer als Visiten
karte des Unterneh-
mens: Auftreten, 
Kommunikation und 
Verhalten beeinflussen 
das Ansehen eines  
Unternehmens und 
dessen Erfolg auf dem 
Personbeförderungs-
markt entscheidend.

Sicherheitstechnik  
und Fahrsicherheit

Auch der hohe Standard 
an Sicherheitstechnik in 
modernen Bussen kann 
die Fahrphysik nicht 
außer Kraft setzen. 
Kenntnisse dazu und 
zum Verhalten in Grenz-
situationen werden hier 
vermittelt.

Fahrgastsicherheit  
und Gesundheit

Die Sicherheit der 
Fahrgäste und die 
eigene Gesundheit sind 
ein Maßstab für die 
erfolgreiche Tätigkeit 
als Busfahrer. Wie man 
dazu beitragen kann, 
vermittelt dieses Modul.
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Praxisfragen

Die Teilnehmer sollen diese Praxisfragen in Kleingruppen von 

zwei bis vier Personen lösen und anschließend der Gesamt-

gruppe vorstellen. Wählen Sie die Fragen nach eigener Ein-

schätzung bezüglich des Schwierigkeitsgrades und des Vorwis-

sens der Teilnehmer aus. 

Teilen Sie kleine Gruppen von zwei bis vier Personen ein und 

geben Sie diesen Kleingruppen je eine Aufgabe auf einem Blatt 

oder einer Flipchart-Karte. Die Lösungen müssen die Teilneh-

mer aus den Unterlagen erarbeiten und anschließend vor der 

Gesamtgruppe präsentieren.

Zeit für die Arbeit in der Kleingruppe: 10 Minuten

Zeit für die Präsentation der Aufgabe und der Lösung: 

10 Minuten

Gesamtzeit bei vier Gruppen: 50 Minuten

Hinweis: Wenn der zeitliche Ablauf eine Kürzung des Programms 

erfordert, können die Fragen im Plenum gestellt und gemeinsam 

mit der Gruppe bearbeitet und beantwortet werden. Ebenso 

können Sie weitere Fragen aus eigenem Fundus ergänzen.

Frage 1 Ein Omnibusfahrer fährt eine Reisegruppe von Hamburg nach Mün-

chen. Nach einer dreistündigen, ununterbrochenen Fahrt macht er eine 30-mi-

nütige Pause. Wann muss er die nächste Pause einlegen? Wie lang muss diese 

Pause sein?

Hinweis: Hier ist die maximale Lenkzeit von 4,5 Stunden und die Aufteilung der 

Fahrtunterbrechung zu beachten.

Vorschrift: Nach einer Lenkzeit von höchstens 4,5 Stunden hat der Fahrer eine Un-

terbrechung von mindestens 45 Minuten einzulegen. 
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Die Fahrtunterbrechung von 45 Minuten kann aufgeteilt werden. Seit 11. April 2007 

gilt: Einer ersten Unterbrechung von mindestens 15 Minuten muss nach einer wei-

teren Lenkzeit eine zweite Unterbrechung von mindestens 30 Minuten folgen. 

Antwort: Die zweite Fahrtunterbrechung muss also nach einer weiteren Fahrt von 

1,5 Stunden erfolgen und ebenfalls 30 Minuten dauern!

Frage 2 Ein Omnibusfahrer lenkt einen Omnibus in einer Woche fünfmal 

neun Stunden und einmal zehn Stunden. Wie viele Stunden darf er in der da-

rauf folgenden Woche einen Omnibus lenken?

Hinweis: Zu beachten ist die maximale Lenkzeit in der Doppelwoche.

Vorschrift: Die Lenkzeit in der Doppelwoche darf 90 Stunden nicht überschreiten.

Antwort: Nach 55 Stunden Lenkzeit in einer Woche (5 × 9 h + 1 × 10 h) darf in der 

darauf folgenden Woche die Lenkzeit 35 Stunden nicht übersteigen (55 h + 35 h = 

90 h).

Frage 3 Eine Omnibusfahrerin beginnt nach einem freien Wochenende Mon-

tagmorgen ihren Dienst. Sie fährt eine Reisegruppe zu einer zweiwöchigen 

Fahrt von Süddeutschland in die Toskana. Jeden Tag sind Ausflugsfahrten zu 

den umliegenden Städten und Sehenswürdigkeiten geplant. Innerhalb der Ta-

gestouren kann sie ihre Lenk- und Ruhezeiten bequem einhalten. Für Sonntag 

steht eine Fahrt nach Florenz auf dem Programm. Was muss die Omnibusfah-

rerin bzw. der Disponent bei der Planung der Fahrt beachten?

Hinweis: Die Wochenruhezeit von 45 Stunden bzw. von mindestens 24 Stunden 

muss eingehalten werden. Wenn die Fahrt nach Florenz unbedingt am Sonntag 

stattfinden soll, muss der Bus an einem anderen Tag während dieser Toskana-Fahrt 

stehen bleiben.
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